
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2012/4/3 14Os138/11t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.2012

Norm

StGB §302

1. StGB § 302 heute

2. StGB § 302 gültig ab 01.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2012

3. StGB § 302 gültig von 01.01.2005 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2004

4. StGB § 302 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2001

5. StGB § 302 gültig von 01.03.1988 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 605/1987

Rechtssatz

Unter den Begri6 "Amtsgeschäfte" fallen auch faktische Verrichtungen, sofern diese einer Rechtshandlung annähernd

gleichwertig sind. Gleichwertigkeit liegt nicht nur bei einer besonderen Qualität des Handelns vor, sondern wenn ein

hypothetischer Vergleich ergibt, dass die aus einer (missbräuchlichen) faktischen Verrichtung (hier: der von einem

Kriminalbeamten durchgeführten Observation) resultierende Rechtsschädigung auch durch eine darauf abzielende

(missbräuchliche) Rechtshandlung hätte bewirkt werden können.
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